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Zusammenlegungsverfahren Herzhausen 

Az.:  33.03.09 / 62202 

 

Anmeldung unbekannter Rechte 

 

 

Das durch den Zusammenlegungsbeschluss vom 13.12.2022 und durch die Änderungsbeschlüsse 1 bis 

3 festgestellte Zusammenlegungsgebiet, zuletzt geändert durch Beschluss vom 29.01.2026, wurde 

gem. § 27 des Gesetzes über den Gemeinschaftswald im Land Nordrhein-Westfalen - Gemeinschafts-

waldgesetz (GWG) - i. V. m. § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der zurzeit gültigen 

Fassung wie folgt geändert: 

 

Das Zusammenlegungsgebiet wurde durch die Änderungsbeschlüsse 1 bis 3 durch nachfolgend aufge-

führte Grundstücke erweitert und auch insoweit die Zusammenlegung angeordnet, für die die Auffor-

derung zur Anmeldung unbekannter Rechte hiermit erfolgt:   

 

Regierungsbezirk Arnsberg 

Kreis Siegen-Wittgenstein 

Stadt Netphen 

 

Gemarkung: Herzhausen 

Flur: 2  

Flurstücke: 107, 114  

Flur 15: 

Flurstücke: 25, 26, 63, 64, 65 

 

Das geänderte Zusammenlegungsgebiet hat nunmehr eine Größe von ca. 334 ha. 

 

 

 



 

 

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Zusammenlegungsver-

fahren berechtigen, sind nach § 14 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer Frist von drei Monaten nach erfolgter 

Veröffentlichung dieser nachrichtlichen Bekanntmachung bei der Zusammenlegungsbehörde anzumel-

den. Zu diesen Rechten gehören z. B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken oder 

Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur Nutzung von Grundstü-

cken berechtigen oder die Nutzung von Grundstücken beschränken. 

 

Auf Verlangen der Zusammenlegungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht innerhalb einer von der 

Zusammenlegungsbehörde zu setzender Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist besteht 

kein Anspruch auf Beteiligung. Werden Rechte erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet 

oder nachgewiesen, so kann die Zusammenlegungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festset-

zungen gem. § 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen. 

Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wirkung eines vor 

der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem 

gegenüber der Frist durch Bekanntmachung des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist. 

 

Hinweis: 

Die Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte ist im Internet der Bezirksregierung Arnsberg 

wie folgt einzusehen: https://www.bra.nrw.de/-4105 

 

Hinweis zum Datenschutz: 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens 

können auf der Internetseite der Bezirksregierung Arnsberg eingesehen werden unter: 

https://www.bra.nrw.de/-357 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Auftrag 

 

gez. Humme-Lips 
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